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Transport und Aufbewahrung 
 

anhand des WaffG und der WaffVwV und der AWaffV 
 
Das Gesetz unterscheidet zwischen  

 Transport durch Privatleute 

 Transport durch Gewerbe 

 Kurzfristige Aufbewahrung (z.B. bei Reisen) 

 Dauerhafte Aufbewahrung  

 

WaffG § 36 Aufbewahrung von Waffen oder Munition 

 

 (1) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu 
verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen.  
Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht die Aufbewahrung in 
einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand 
Mai 1997) 1) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des 
Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) entspricht. 
 
(2) Schusswaffen, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, und verbotene Waffen sind 
mindestens in einem der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) entsprechenden 
oder gleichwertigen Behältnis aufzubewahren; als gleichwertig gilt insbesondere ein Behältnis der 
Sicherheitsstufe B nach VDMA 2) 3) 24992 (Stand Mai 1995). Für bis zu zehn Langwaffen gilt die sichere 
Aufbewahrung auch in einem Behältnis als gewährleistet, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 
(Stand Mai 1995) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedstaates 
entspricht. Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen. 
 
(3) Wer erlaubnispflichtige Schusswaffen, Munition oder verbotene Waffen besitzt oder die Erteilung 
einer Erlaubnis zum Besitz beantragt hat, hat der zuständigen Behörde die zur sicheren Aufbewahrung 
getroffenen oder vorgesehenen Maßnahmen nachzuweisen. Besitzer von erlaubnispflichtigen 
Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen haben außerdem der Behörde zur Überprüfung der 
Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen die Waffen und die 
Munition aufbewahrt werden. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung 
dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden; das Grundrecht der 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
 
(4) Entspricht die bisherige Aufbewahrung von Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz ihrer Art 
nach der Erlaubnis bedarf, nicht den in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 
festgelegten Anforderungen, so hat der Besitzer bis zum 31. August 2003 die ergänzenden Vorkehrungen 
zur Gewährleistung einer diesen Anforderungen entsprechenden Aufbewahrung vorzunehmen. Dies ist 

http://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/BJNR397010002.html
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_05032012_BMJKM5.htm
http://www.gesetze-im-internet.de/awaffv/BJNR212300003.html


gegenüber der zuständigen Behörde innerhalb der Frist des Satzes 1 anzuzeigen und nachzuweisen. 
 
(5) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates unter Berücksichtigung des Standes der Technik, 
der Art und Zahl der Waffen, der Munition oder der Örtlichkeit von den Anforderungen an die 
Aufbewahrung abzusehen oder zusätzliche Anforderungen an die Aufbewahrung oder die Sicherung der 
Waffe festzulegen.  Dabei können 

1. Anforderungen an technische Sicherungssysteme zur Verhinderung einer unberechtigten 
Wegnahme oder Nutzung von Schusswaffen, 

2. die Nachrüstung oder der Austausch vorhandener Sicherungssysteme, 
3. die Ausstattung der Schusswaffe mit mechanischen, elektronischen oder biometrischen 

Sicherungssystemen festgelegt werden. 
 

(6) Ist im Einzelfall, insbesondere wegen der Art und Zahl der aufzubewahrenden Waffen oder Munition 
oder wegen des Ortes der Aufbewahrung, ein höherer Sicherheitsstandard erforderlich, hat die 
zuständige Behörde die notwendigen Ergänzungen anzuordnen und zu deren Umsetzung eine 
angemessene Frist zu setzen. 

 
AWaffV § 13 Aufbewahrung von Waffen oder Munition 
 
(1) In einem Sicherheitsbehältnis, das der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand: Mai 1997)1) 
oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des Übereinkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) oder der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 
2)3) (Stand: Mai 1995) entspricht, dürfen nicht mehr als zehn Kurzwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 1 Nr. 2.6, dritter Halbsatz zum Waffengesetz), zu deren Erwerb und Besitz es einer 
Erlaubnis bedarf, oder zehn nach Anlage 2 Abschnitt 1 Nr. 1.1 bis 1.2.3 zum Waffengesetz verbotene 
Waffen aufbewahrt werden; unterschreitet das Gewicht des Behältnisses 200 Kilogramm oder liegt die 
Verankerung gegen Abriss unter einem vergleichbaren Gewicht, so verringert sich die Höchstzahl der 
aufzubewahrenden Waffen auf fünf. Wird die in Satz 1 genannte Anzahl überschritten, so darf die 
Aufbewahrung nur in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 
Widerstandsgrad I (Stand: Mai 1997) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-
Mitgliedstaates entspricht, oder in einer entsprechenden Mehrzahl von Sicherheitsbehältnissen nach 
Satz 1 erfolgen. 
 
(2) Werden mehr als zehn Langwaffen (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 2.6, erster und zweiter 
Halbsatz zum Waffengesetz), zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt, so darf 
die Aufbewahrung nur in einem Sicherheitsbehältnis, das mindestens einer der in Absatz 1 Satz 1 
genannten Normen entspricht, oder in einer entsprechenden Mehrzahl von Sicherheitsbehältnissen nach 
§ 36 Abs. 2 Satz 2 des Waffengesetzes erfolgen. 
 
(3) Munition, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, darf nur in einem 
Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen 
Verschlussvorrichtung oder in einem gleichwertigen Behältnis aufbewahrt werden. 
 
(4) Werden Langwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, in einem 
Sicherheitsbehältnis, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995) entspricht, 
aufbewahrt, so ist es für die Aufbewahrung von bis zu fünf Kurzwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es 
einer Erlaubnis bedarf, und der Munition für die Lang- und Kurzwaffen ausreichend, wenn sie in einem 



Innenfach erfolgt, das den Sicherheitsanforderungen nach Absatz 1 Satz 1 entspricht; in diesem Fall 
dürfen die Kurzwaffen und die Munition innerhalb des Innenfaches zusammen aufbewahrt werden. Im 
Falle der Aufbewahrung von Schusswaffen in einem Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe A oder B 
nach VDMA 24992 ist es für die Aufbewahrung der dazugehörigen Munition ausreichend, wenn sie in 
einem Innenfach aus Stahlblech ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder einer gleichwertigen 
Verschlussvorrichtung erfolgt; nicht zu den dort aufbewahrten Waffen gehörige Munition darf 
zusammen aufbewahrt werden. 
 
(5) Die zuständige Behörde kann eine andere gleichwertige Aufbewahrung der Waffen zulassen. 
Insbesondere kann von Sicherheitsbehältnissen im Sinne des § 36 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder 
im Sinne der Absätze 1 bis 3 abgesehen werden, wenn die Waffen und die Munition in einem 
Waffenraum aufbewahrt werden, der dem Stand der Technik entspricht. 
 
(6) In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen nur bis zu drei Langwaffen, zu deren Erwerb und 
Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung darf nur in einem mindestens 
der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I entsprechenden Sicherheitsbehältnis erfolgen. Die 
zuständige Behörde kann Abweichungen in Bezug auf die Art oder Anzahl der aufbewahrten Waffen oder 
das Sicherheitsbehältnis auf Antrag zulassen. 
 
(7) Die zuständige Behörde kann auf Antrag bei einer Waffen- oder Munitionssammlung unter 
Berücksichtigung der Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und ihrer Gefährlichkeit für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung von den Vorgaben der Absätze 1 bis 6 insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt der Sichtbarkeit zu Ausstellungszwecken abweichen und dabei geringere oder höhere 
Anforderungen an die Aufbewahrung stellen; bei Sammlungen von Waffen, deren Modell vor dem 1. 
Januar 1871 entwickelt worden ist, und bei Munitionssammlungen soll sie geringere Anforderungen 
stellen. Dem Antrag ist ein Aufbewahrungskonzept beizugeben. 
 
(8) Die zuständige Behörde kann auf Antrag von Anforderungen an die Sicherheitsbehältnisse nach § 36 
Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder nach den Absätzen 1 bis 3 oder an einen Waffenraum nach Absatz 
5 Satz 2 absehen, wenn ihre Einhaltung unter Berücksichtigung der Art und der Anzahl der Waffen und 
der Munition und ihrer Gefährlichkeit für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine besondere Härte 
darstellen würde. In diesem Fall hat sie die niedrigeren Anforderungen festzusetzen. 
 
(9) Bestehen begründete Zweifel, dass Normen anderer EWR-Mitgliedstaaten im Schutzniveau den in § 
36 Abs. 1 und 2 des Waffengesetzes oder in den Absätzen 1 bis 4 genannten Normen gleichwertig sind, 
kann die Behörde vom Verpflichteten die Vorlage einer Stellungnahme insbesondere des Deutschen 
Instituts für Normung verlangen. 
 
(10) Die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Waffen oder Munition durch berechtigte Personen, die in 
einer häuslichen Gemeinschaft leben, ist zulässig. 
 
(11) Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 oder des 
Absatzes 2 oder von Munition außerhalb der Wohnung, insbesondere im Zusammenhang mit der Jagd 
oder dem sportlichen Schießen, hat der Verpflichtete die Waffen oder Munition unter angemessener 
Aufsicht aufzubewahren oder durch sonstige erforderliche Vorkehrungen gegen Abhandenkommen oder 
unbefugte Ansichnahme zu sichern, wenn die Aufbewahrung gemäß den Anforderungen der Absätze 1 
bis 8 nicht möglich ist. 

 



AWaffV § 14 Aufbewahrung von Waffen oder Munition in Schützenhäusern, auf 
Schießstätten oder im gewerblichen Bereich 
 
Die zuständige Behörde kann auf Antrag eines Betreibers eines Schützenhauses, einer Schießstätte oder 
eines Waffengewerbes Abweichungen von den Anforderungen des § 13 Abs. 1 bis 5 und 6 Satz 1 und 2 
zulassen, wenn ihr ein geeignetes Aufbewahrungskonzept vorgelegt wird. Sie hat bei ihrer Entscheidung 
neben der für die Aufbewahrung vorgesehenen Art und der Anzahl der Waffen oder der Munition und 
des Grades der von ihnen ausgehenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung die 
Belegenheit und Frequentiertheit der Aufbewahrungsstätte besonders zu berücksichtigen. 

 
WaffVwV zu§36 WaffG 
 
36.1 Adressaten der Pflichten nach § 36 Absatz 1 bis 3 und den §§ 13 und 14 AWaffV sind alle Waffen- 
und Munitionsbesitzer. Für die sichere Aufbewahrung von Waffen und Munition bei der Unterbrechung 
eines gewerblichen Transports (etwa durch Umladung oder Zwischenlagerung) gelten die 
entsprechenden Bestimmungen über die sichere Aufbewahrung zu Nummer 29.3 entsprechend. 
 
36.2 Der Verpflichtete hat die notwendigen Sicherungsvorkehrungen zu treffen. Sofern sie nicht 
ausreichen, sind die notwendigen Änderungen oder Ergänzungen von der zuständigen Waffenbehörde 
unter angemessener Fristsetzung anzuordnen. 
 
Die gesetzlichen Standards (§ 36 Absatz 1 und 2, § 13 Absatz 1 bis 4 AWaffV) sind wie folgt festgelegt: 
 
36.2.1 Als Mindeststandard für die Aufbewahrung von erlaubnisfreien Gegenständen, die den 
Waffenbegriff des Gesetzes erfüllen (also z.B. Druckluftwaffen für Sportschützen), reicht ein festes 
verschlossenes Behältnis oder eine vergleichbare Sicherung wie z.B. die Sicherung von Blankwaffen an 
der Wand durch aufschraubbare oder gleichwertig gesicherte (abschließbare) Wandhalterungen. 
 
Als festes verschlossenes Behältnis gilt der verschlossene Schießwagen oder die verschlossene 
Schießbude insgesamt. 
 
36.2.2 Als Mindeststandard für die Aufbewahrung von Munition (unabhängig, ob erlaubnisfrei oder 
erlaubnispflichtig) ist ebenfalls ein festes verschlossenes Behältnis anzusehen (gleichwertiges 
Behältnis). Geschosse, z.B. Diabolos für Druckluftwaffen, sind keine Munition. 
 
36.2.3 Für bis zu zehn erlaubnispflichtige Langwaffen reicht ein Behältnis der Sicherheitsstufe A nach 
VDMA 24992 aus. 
 
Für mehr als zehn erlaubnispflichtige Langwaffen gibt es bei der Aufbewahrung eine Wahlmöglichkeit: 

Die Aufbewahrung kann in einer entsprechenden Mehrzahl von Sicherheitsbehältnissen der 
Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 erfolgen, also bis zu 20 solcher Schusswaffen in zwei 
Sicherheitsbehältnissen der Stufe A, bis zu 30 solcher Schusswaffen in drei 
Sicherheitsbehältnissen der Stufe A usw. 
 
Alternativ hierzu ist auch die Aufbewahrung einer unbegrenzten Anzahl erlaubnispflichtiger 
Langwaffen in einem Sicherheitsbehältnis der Stufe B nach VDMA 24992 oder in einem 
Sicherheitsbehältnis der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 möglich. 



 
36.2.4 In einem Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufe B nach dem VDMA 24992 dürfen grundsätzlich 
nicht mehr als fünf erlaubnispflichtige Kurzwaffen aufbewahrt werden. 
 
 Die Aufbewahrung von mehr als fünf und bis zu zehn Kurzwaffen in einem Sicherheitsbehältnis der 
Sicherheitsstufe B nach dem VDMA 24992 oder in einem Sicherheitsbehältnis der Norm DIN/EN 1143-1 
Widerstandsgrad 0 setzt voraus, dass das Sicherheitsbehältnis ein Gewicht von mindestens 200 kg hat 
oder es mit einem mit 200 kg vergleichbaren Gewicht gegen Abrisskräfte verankert ist. Alternativ hierzu 
ist auch die Aufbewahrung einer unbegrenzten Anzahl erlaubnispflichtiger Kurzwaffen in einem 
Sicherheitsbehältnis der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I möglich. 
 
Für mehr als zehn erlaubnispflichtige Kurzwaffen gibt es wiederum eine Wahlmöglichkeit bei der 
Aufbewahrung: 
Die Aufbewahrung kann in einer entsprechenden Mehrzahl von Sicherheitsbehältnissen der Stufe B nach 
VDMA 24992 oder der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 erfolgen. Das System ist wie bei 
erlaubnispflichtigen Langwaffen, also bis zwanzig Kurzwaffen zwei Behältnisse usw. Bei mehr als 30 
Kurzwaffen soll im Sinne des § 36 Absatz 6 geprüft werden, ob eine einzelfallbezogene Festlegung eines 
höheren Sicherheitsstandards erforderlich ist. 
 
36.2.5 Werden erlaubnispflichtige Langwaffen in einem Sicherheitsbehältnis, das der Sicherheitsstufe A 
nach VDMA 24992 entspricht, aufbewahrt, so ist es für die gemeinsame Aufbewahrung von bis zu fünf 
Kurzwaffen und der Munition für die Lang- und Kurzwaffen ausreichend, wenn sie in einem Innenfach 
erfolgt, das der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 entspricht. 
 
36.2.6 Werden Schusswaffen in einem Sicherheitsbehältnis, das der Sicherheitsstufe A oder B entspricht, 
aufbewahrt, so genügt nach § 13 Absatz 4 Satz 2 1. Halbsatz AWaffV für die Aufbewahrung der 
dazugehörigen Munition ein unklassifiziertes Innenfach aus Stahlblech mit Schwenkriegelschloss. Die 
Aufbewahrung „über Kreuz“ von Schusswaffen und nicht dazugehöriger Munition in einem 
Sicherheitsbehältnis der Sicherheitsstufen A oder B ist nach § 13 Absatz 4 Satz 2 2. Halbsatz AWaffV 
zulässig. 
 
36.2.7 Für die gemeinsame Aufbewahrung von Waffen und Munition in einem B-Schrank genügt als 
Innenfach für die Aufbewahrung von Munition ein festes verschlossenes Behältnis. 
 
36.2.8 Für verbotene Schusswaffen gilt § 13 Absatz 1 AWaffV, es sind also dieselben Sicherheitsstandards 
wie bei erlaubnispflichtigen Kurzwaffen einzuhalten. Für sonstige verbotene Waffen gilt § 36 Absatz 2. 
 
36.2.9 Bei nicht dauerhaft bewohnten Gebäuden nach § 13 Absatz 6 AWaffV handelt es sich um 
Gebäude, in denen nur vorübergehend Nutzungsberechtigte verweilen, wie z.B. Jagdhütten, 
Wochenend- oder Ferienhäuser oder –wohnungen. Die Eigenschaft als dauerhaft bewohntes Gebäude 
geht nicht dadurch verloren, dass sich Nutzungsberechtigte dort zeitweise nicht aufhalten, sei es infolge 
der Erledigung von Besorgungen oder Besuchen oder von normalen Urlaubsabwesenheiten.  
Auch die Wohnungen von Pendlern, die sich nur einen Teil der Woche am Arbeitsort, den anderen Teil 
am Hauptwohnsitz aufhalten, sind im Regelfall als dauerhaft bewohnte Gebäude einzustufen. Museen, 
die dem Publikumsverkehr zugänglich sind, gelten als dauerhaft bewohnte Gebäude. 
 
36.2.10 Ist nach Prüfung des Einzelfalles auf Grund der Art der Waffen, des hohen Waffen- oder 
Munitionsbestandes oder wegen des Ortes der Aufbewahrung ein höherer Sicherheitsstandard 
notwendig, ist eine Anordnung nach § 36 Absatz 6 erforderlich. 



36.2.11 Für die Aufbewahrung von Waffen- und Munitionssammlungen in anderen als der sonst 
vorgeschriebenen Art, z.B. in Vitrinen oder durchsichtigen Ausstellungsschränken, sind die Regelungen 
des § 13 Absatz 7 AWaffV anzuwenden. Danach kann auf Antrag des Sammlers die Waffenbehörde nach 
Prüfung des Einzelfalles geringere oder höhere Anforderungen an die Aufbewahrung stellen. 
 
36.2.12 Härtefälle im Sinne des § 13 Absatz 8 AWaffV können z.B. in folgenden Fällen gegeben sein: 

 für den Besitz nur einer üblichen Einzellader- oder Repetier-Langwaffe bei Biathleten oder 
Traditions- und Gebirgsschützen, reicht ein festes verschlossenes Behältnis aus; 

 für den Besitz von Langwaffen und Munition nach Anlage 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 3 
(Feuerwaffen, deren Geschosse eine Bewegungsenergie von nicht mehr als 7,5 Joule erteilt 
wird) reicht ein festes verschlossenes Behältnis aus; für Kurzwaffen der gleichen Art ist ein A-
Schrank ausreichend. 
 

In den vorgenannten Fällen bedarf es immer einer Festsetzung der Waffenbehörde. 
 
36.2.13 Bestehen auf konkreten Tatsachen beruhende begründete Zweifel nach § 13 Absatz 9 AWaffV, 
kann die Waffenbehörde eine fachlich kompetente Stellungnahme z.B. von zertifizierten Firmen der 
Sicherheitstechnik, kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, dem DIN, dem TÜV, der Deutschen Versuchs- 
und Prüf-Anstalt für Jagd- und Sportwaffen e.V. (DEVA) oder den Materialprüfungsanstalten der Länder 
verlangen. Diese Gutachten sind auf eigene Kosten durch den Verwahrer von Waffen und Munition 
beizubringen. 
 
36.2.14 Der Begriff „häusliche Gemeinschaft“ in § 13 Absatz 10 AWaffV ist so auszulegen, dass neben 
dem Normalfall des gemeinsamen Bewohnens eines Hauses oder einer Wohnung durch nahe 
Familienangehörige auch Fälle von Studenten, Wehrpflichtigen, Wochenendheimfahrern etc. als in 
häuslicher Gemeinschaft Lebende anzusehen sind.  
 
Dies gilt auch, wenn ein naher Angehöriger in gewissen Abständen das Familienheim aufsucht und eine 
jederzeitige Zutrittsmöglichkeit besitzt. Der Begriff „berechtigte Personen“ begrenzt die Statthaftigkeit 
der gemeinschaftlichen Aufbewahrung und des damit eingeräumten gemeinschaftlichen Zugriffs auf 
solche Personen, die grundsätzlich die Berechtigung zum Erwerb und Besitz von solchen Waffen haben, 
die gemeinschaftlich aufbewahrt werden. Alle auf die jeweilige Waffe Zugriffsberechtigten müssen also 
das gleiche Erlaubnisniveau aufweisen. Zulässig ist die gemeinschaftliche Aufbewahrung von Kurzwaffen 
z.B., wenn ein Aufbewahrer Jäger, der andere Sportschütze ist. Nicht zulässig ist die gemeinschaftliche 
Aufbewahrung, wenn ein Nichtberechtigter Zugriff auf Schusswaffen erhält (z.B. Inhaber eines 
Reizstoffsprühgeräts, einer SRS-Waffe oder einer erlaubnispflichtigen Signalwaffe auf Jagdwaffen oder 
Sportpistolen). 
 
36.2.15 Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 13 Absatz 11 AWaffV 
müssen sich die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen nach der Dauer der Aufbewahrung und der Art 
und Menge der zu schützenden Gegenstände richten.  
 
Bei einem Transport von Waffen und Munition in einem Fahrzeug reicht es bei kurzfristigem Verlassen 
des Fahrzeuges (Einnahme des Mittagessens, Tanken, Schüsseltreiben, Einkäufe etc.) aus, wenn die 
Waffen und die Munition in dem verschlossenen Fahrzeug so aufbewahrt werden, dass keine 
unmittelbaren Rückschlüsse auf die Art des Inhaltes erkennbar sind.  
  



Bei notwendigen Hotelaufenthalten, z.B. am Ort der Jagd, am Ort der Sportausübung oder im 
Zusammenhang mit Vertreter- oder Verkaufstätigkeiten, ist die Aufbewahrung im Hotelzimmer – auch 
bei kurzfristigem Verlassen des Hotelzimmers – dann möglich, wenn die Waffen und die Munition in 
einem Transportbehältnis oder in einem verschlossenen Schrank oder einem sonstigen verschlossenen 
Behältnis aufbewahrt werden. Auch das Entfernen eines wesentlichen Teils oder die Anbringung einer 
Abzugssperrvorrichtung ist möglich. 
 
36.2.16 Die zentrale Geschäftsstelle Kriminalpolizeiliche Prävention (KPK) gibt Arbeitsanleitungen für die 
kriminalpolizeilichen Beratungsstellen betreffend der Aufbewahrung von Waffen und Munition heraus. 
Diese Arbeitsanleitungen sind im Rahmen der diesen Stellen obliegenden Bürgerberatung als Grundlage 
für ein alle Angebote des Marktes ausschöpfendes Aufbewahrungskonzept anzusehen, die weit über die 
gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Regelungen im und der AWaffV stellen hingegen den 
unter Sicherheitsaspekten erforderlichen Standard für die Aufbewahrung auf. Die Waffenbehörde hat 
Aufbewahrungskonzepte der Antragsteller unter Beachtung der unterschiedlichen Voraussetzungen 
dieser Regelungen und auf Grund der jeweiligen örtlichen und sachlichen Gegebenheiten zu beurteilen. 
 
36.2.17 Die nach § 14 AWaffV beizubringenden Aufbewahrungskonzepte im Bereich von 
Schützenhäusern, Schießstätten oder im Waffengewerbe (Handel, Herstellung, Bewachung) müssen dem 
Stand der Technik entsprechen. 
 
36.3 Befördert jemand, z.B. ein Erlaubnisinhaber nach § 21, Schusswaffen oder Munition, zu deren 
Erwerb es der Erlaubnis bedarf, so hat er sie auch während des Transportes gegen Abhandenkommen 
und gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Dabei dürfen die verwendeten Fahrzeuge keine sichtbaren 
Hinweise auf die Art der Waren enthalten.  
 
Kennzeichnungsverpflichtungen auf Grund von Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter – 
z.B. auf Grund der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) in der 
Fassung der 1. Änderungsverordnung vom 4. März 2011 (BGBl. I S. 347) bleiben unberührt. 
 
Lässt der Erlaubnisinhaber Schusswaffen oder Munition, zu deren Erwerb es der Erlaubnis bedarf, durch 
ein gewerbliches Unternehmen befördern, so ist er verpflichtet, 
 
36.3.1 dafür zu sorgen, dass der Beförderer über den Inhalt der Warensendung informiert ist; 
 
36.3.2 sicherzustellen, dass ihm der Beförderer das Abhandenkommen von Schusswaffen oder Munition 
unverzüglich mitteilt; 
 
36.3.3 auf den Verpackungen von Schusswaffen keine sichtbaren Hinweise auf die Art der Waren 
anzubringen. 
 
36.4 Adressat der Pflichten nach § 36 ist auch der selbstständige Beförderer von Schusswaffen und 
Munition. Diese Gegenstände hat der Beförderer beim Transport im Geltungsbereich des WaffG gegen 
Abhandenkommen und gegen unbefugten Zugriff zu sichern. 
 
  



36.5 Für die Aufbewahrung erlaubnispflichtiger Seenotsignalpistolen gelten folgende Besonderheiten: 
 

36.5.1 Für die vorübergehende Aufbewahrung einer erlaubnispflichtigen Seenotsignalpistole an Bord 
einer seegehenden Motor- oder Segelyacht ist ein nicht zertifiziertes Aufbewahrungsbehältnis als 
ausreichend anzuerkennen, wenn es die nachstehenden Sicherheitsstandards erfüllt: 

 Behältnisse müssen aus Stahlblech – möglichst rostfrei – gearbeitet sein; 

 das Stahlblech der Tür/Klappe muss mindestens eine Stärke von 4 mm aufweisen; 

 eine Verankerung des Behältnisses mit dem Schiff ist erforderlich; 

 das Behältnis muss zu verschließen sein (elektronisch codiertes Schloss, Zahlenschloss oder 
Riegelschloss können zum Einsatz kommen). 

Die Munition ist in einem abschließbaren Blechkasten mit innenliegendem Schloss, z.B. eine 
Geldkassette, an den keine weiteren Anforderungen gestellt werden, aufzubewahren. 
 
36.5.2 In Fällen der längeren und erkennbaren Abwesenheit hat der Inhaber der Erlaubnis Waffe und 
Munition in seiner Wohnung oder seinem Haus entsprechend den allgemeinen Vorschriften in einem 
Sicherheitsbehältnis der Stufe 0 oder B aufzubewahren. Erkennbar wäre dies beim Abschließen des 
Schiffes bei längerer Abwesenheit des Skippers oder ein längerer Aufenthalt des Schiffes zu 
Reparaturzwecken in einer Werft oder das Saisonende zum Winter, wenn die Schiffe im Yachthafen 
liegen und überholt werden. 
 
36.6 Grundsätzlich ist der Verwendungszweck der Waffen zu berücksichtigen. 
 

36.7 § 36 Absatz 3 Satz 1 stellt klar, dass die Maßnahmen zur sicheren Aufbewahrung auch bereits bei 
Antragstellung für eine Besitzerlaubnis nachgewiesen werden müssen. Es besteht also eine 
„Bringschuld“ des Waffenbesitzers bzw. Antragsstellers, da die Nachweispflicht unabhängig von einem 
behördlichen Verlangen besteht. Diese Verpflichtung zur Nachweisführung gilt allerdings nicht für die 
Besitzer, die der Behörde bis zu dem Tag des Inkrafttretens des Gesetzes bereits den Nachweis über die 
sichere Aufbewahrung erbracht haben. 
 
§ 36 Absatz 3 Satz 2 räumt der Behörde die Möglichkeit ein, verdachtsunabhängig die sorgfältige 
Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen überprüfen zu 
können. Bei den durchzuführenden Kontrollen ist nicht nur der Waffenschrank sondern auch der Inhalt 
zu überprüfen und mit dem aktenkundigen Bestand abzugleichen. Das ist notwendig, um Fällen, in denen 
nachlässige Aufbewahrung das Leben von Kindern und Eltern nachhaltig beeinträchtigt hat, die Täter 
oder Opfer einer unachtsamen Handhabung waren, wirksam entgegentreten zu können.  
Nicht zuletzt ist der furchtbare Amoklauf von Winnenden im März 2009 erst durch eine nicht 
ordnungsgemäß verwahrte Waffe möglich gewesen. Ein wirksamer Schutz kann nur erreicht werden, 
wenn mit einer verdachtsunabhängigen Kontrolle (allerdings nicht zur Unzeit 21 bis 6 Uhr, vgl. hierzu 
auch die Regelung für Maßnahmen nach § 758a ZPO zur Nachtzeit und an Sonn- und Feiertagen) 
gerechnet werden muss und dadurch sowohl das Risiko des Waffenmissbrauchs als auch die 
Notwendigkeit sorgfältiger Aufbewahrung jederzeit im Bewusstsein ist.  
 
Wer als Waffenbesitzer bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle den Zutritt zum Aufbewahrungsort 
der Waffen oder Munition verweigert, muss wegen der zu respektierenden Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes – GG) zwar nicht mit einer Durchsuchung gegen seinen 
Willen rechnen; dennoch bleibt eine nicht nachvollziehbare Verweigerung der Mitwirkungspflicht nicht 
folgenlos. Denn wer wiederholt oder gröblich gegen Vorschriften des WaffG verstößt, gilt gemäß § 5 
Absatz 2 Nummer 5 regelmäßig als unzuverlässig und schafft damit selbst die Voraussetzungen für den 
möglichen Widerruf seiner waffenrechtlichen Erlaubnis nach § 45 Absatz 2. 



Die verdachtsunabhängigen Kontrollen liegen im öffentlichen Interesse, es sollten deswegen keine 
Gebühren erhoben werden. 
 
Durch die Übernahme von § 36 Absatz 3 Satz 3 der geltenden Fassung wird klargestellt, dass Wohnräume 
gegen den Willen nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden 
dürfen. 
 
Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Aufbewahrungspflichten nach § 36 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 
2 oder gegen eine im Zusammenhang mit der Aufbewahrung vollziehbaren Anordnung nach § 36 Absatz 
3 Satz 1, Absatz 6 verstößt, kann wegen einer Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden (§ 
53 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 19). Ordnungswidrig im Sinne des § 53 Absatz 1 Nummer 19 handelt 
beispielsweise derjenige, der seinen Waffenschrank versehentlich nicht abgeschlossen hat und daraus 
eine Waffe abhandenkommt. Vorsätzliche Verstöße gegen § 36 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 2, durch die 
eine konkrete Gefahr des Abhandenkommens oder des unbefugten Zugriffs Dritter auf Schusswaffen 
oder Munition verursacht wird, ist nach § 52a strafbewehrt. 

 
WaffG § 12 Ausnahmen von den Erlaubnispflichten 
 
(1) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz einer Waffe bedarf nicht, wer diese 
 
1. als Inhaber einer Waffenbesitzkarte von einem Berechtigten  lediglich vorübergehend, höchstens aber 
für einen Monat für einen von seinem Bedürfnis umfassten Zweck oder im Zusammenhang damit, oder  
vorübergehend zum Zweck der sicheren Verwahrung oder der Beförderungerwirbt; 
 
2. vorübergehend von einem Berechtigten zur gewerbsmäßigen Beförderung, zur gewerbsmäßigen 
Lagerung oder zur gewerbsmäßigen Ausführung von Verschönerungen oder ähnlicher Arbeiten an der 
Waffe erwirbt; 
 
3. von einem oder für einen Berechtigten erwirbt, wenn und solange er 

a) auf Grund eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses, 
b) als Beauftragter oder Mitglied einer jagdlichen oder schießsportlichen Vereinigung, einer 

anderen sportlichen Vereinigung zur Abgabe von Startschüssen oder einer zur Brauchtumspflege 
Waffen tragenden Vereinigung,als Beauftragter einer in § 55 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Stelle, 

c) als Charterer von seegehenden Schiffen zur Abgabe von Seenotsignalen 

den Besitz über die Waffe nur nach den Weisungen des Berechtigten ausüben darf; 

4. von einem anderen, 

a) dem er die Waffe vorübergehend überlassen hat, ohne dass es hierfür der Eintragung in die 
Erlaubnisurkunde bedurfte, oder 

b) nach dem Abhandenkommen 

wieder erwirbt; 

5. auf einer Schießstätte (§ 27) lediglich vorübergehend zum Schießen auf dieser Schießstätte erwirbt; 

6. auf einer Reise in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes nach § 32 berechtigt mitnimmt. 

  



(2) Einer Erlaubnis zum Erwerb und Besitz von Munition bedarf nicht, wer diese 

1. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 4 erwirbt; 
2. unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 5 zum sofortigen Verbrauch lediglich auf dieser 

Schießstätte (§ 27) erwirbt; 
3. auf einer Reise in den oder durch den Geltungsbereich des Gesetzes nach § 32 berechtigt 

mitnimmt. 

(3) Einer Erlaubnis zum Führen von Waffen bedarf nicht, wer 

1. diese mit Zustimmung eines anderen in dessen Wohnung, Geschäftsräumen oder befriedetem 
Besitztum oder dessen Schießstätte zu einem von seinem Bedürfnis umfassten Zweck oder im 
Zusammenhang damit führt; 

2. diese nicht schussbereit und nicht zugriffsbereit von einem Ort zu einem anderen Ort befördert, 
sofern der Transport der Waffe zu einem von seinem Bedürfnis umfassten Zweck oder im 
Zusammenhang damit erfolgt; 

3. eine Langwaffe nicht schussbereit den Regeln entsprechend als Teilnehmer an genehmigten 
Sportwettkämpfen auf festgelegten Wegstrecken führt; 

4. eine Signalwaffe beim Bergsteigen, als verantwortlicher Führer eines Wasserfahrzeugs auf 
diesem Fahrzeug oder bei Not- und Rettungsübungen führt; 

5. eine Schreckschuss- oder eine Signalwaffe zur Abgabe von Start- oder Beendigungszeichen bei 
Sportveranstaltungen führt, wenn optische oder akustische Signalgebung erforderlich ist. 

(4)  ...  

 

WaffVwV zu§ 12 WaffG : Ausnahmen von den Erlaubnispflichten 

 

12.1.1 Die Freistellung nach Nummer 1 von der Erlaubnispflicht wird nur Inhabern von WBK oder diesen 
gleich zu achtenden Erwerbs- und Besitzerlaubnissen gewährt. Beispiele hierfür sind: 
Waffenhandelserlaubnis für erlaubnispflichtige Waffen, gültige Tages- oder Jahres-Jagdscheine, 
Ersatzbescheinigung nach § 55 Absatz 2. 

Soll die Waffe erlaubnisfrei geführt werden (§ 12 Absatz 3), so ist der Name des Überlassenden, der 
Name des nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 Besitzberechtigten und das Datum des Überlassens in einem 
Beleg festzuhalten (vgl. § 38 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e). 

Es wird empfohlen, diese Bescheinigung in jedem Fall des Überlassens auszustellen. 

12.1.1.1 Mit Nummer 1 Buchstabe a wird die vorübergehende Entleihe von Schusswaffen vor allem 
unter Sportschützen und Jägern aus Gründen der öffentlichen Sicherheit als unbedenklich auf eine 
eindeutige gesetzliche Grundlage gestellt. Die Befristung auf einen Monat soll das Vagabundieren von 
Schusswaffen – insbesondere die Dauerentleihe – verhindern. Für eine längere Entleihe ist eine 
Besitzerlaubnis der Waffenbehörde notwendig. 

Die Freistellung ist auf das Bedürfnis des Entleihers beschränkt; Sportschützen dürfen nach dieser 
Vorschrift keine nach § 6 AWaffV ausgeschlossenen Waffen, Jäger keine jagdrechtlich verbotenen 
Waffen entleihen. Diese Beschränkung soll sicherstellen, dass der von einer Erlaubnis zum Erwerb und 
Besitz Freigestellte die Waffe nicht gegenüber dem ihm anerkannten Bedürfnis zweckentfremdet. 

  



Aus Gründen der Rechtsklarheit hat es der Gesetzgeber als erforderlich angesehen, in den Regelungen 
des § 12 – wie hier in Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a – ausdrücklich auch den Umgang „im 
Zusammenhang“ mit dem vom Bedürfnis umfassten Zweck zu gestatten. Damit sollen Tätigkeiten 
gestattet werden, die zur Nutzung der Waffe gehören und auf die sich daher auch das Bedürfnis 
erstreckt. Beispielsweise wird ein Sportschütze eine fremde Sportwaffe mit Gebrauchsanweisung zu 
Hause darauf prüfen können, ob ein Erwerb für ihn als Sportschütze günstig ist. Nicht gestattet ist jedoch 
der bedürfnisfremde (im Sinne von das Bedürfnis wechselnde oder verändernde) Umgang (etwa die 
Tätigkeit als „Türsteher“ in einer Diskothek durch einen Sportschützen mit seiner Sportwaffe). Auch 
dürfen Waffen, die z.B. als Sammler erworben wurden, zum Schießen auf eine Schießstätte 
mitgenommen werden. Denn auch Sammler haben zuweilen ein Interesse daran, das Schießverhalten 
ihrer Waffen zu testen, weil es sich um eine verkehrswesentliche und wertbestimmende Eigenschaft 
handelt. 

Auf die Eintragungen in den WBK des Verleihers und des Entleihers ist zu achten. 

12.1.1.2 Der Erwerb nach § 12 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b ist nur zum Zwecke der 
vorübergehenden sicheren Verwahrung (z.B. Urlaubs- oder berufsbedingte Abwesenheit) oder der 
nicht gewerbsmäßigen Beförderung zu einem Berechtigten zulässig. 

Im Unterschied zu Nummer 2 wird auch hier der die Waffe übernehmende Personenkreis auf Inhaber 
einer WBK oder dieser gleich zu achtenden Erwerbs- und Besitzerlaubnis beschränkt. Der Zeitraum, der 
hinsichtlich der Verwahrung als vorübergehend angesehen werden kann, beurteilt sich nach den 
Umständen des Einzelfalles (z.B. Dauer einer Ortsabwesenheit wegen Urlaub, Krankheit). Das Ende – 
insbesondere der Verwahrzeit – muss allerdings von vornherein festgelegt oder zumindest absehbar 
sein. 

12.1.2 Absatz 1 Nummer 2 trägt den Bedürfnissen der gewerblichen Beförderung und Lagerung 
Rechnung und bezieht Personen in die Freistellung von der Erlaubnispflicht ein, die – ohne Inhaber einer 
Erlaubnis nach § 21 Absatz 1 zu sein – Waffen gewerbsmäßig verschönern, z.B. brünieren, vernickeln 
oder durch Gravuren verzieren; die Befreiung tritt nur ein, wenn die Waffen von einem Berechtigten und 
nur vorübergehend (siehe Nummer 12.1.1.2) überlassen werden, wobei die Frist von einem Monat der 
Nummer 1 Buchstabe a nicht gilt. Auch für die Personen, die unter Anwendung des § 12 Absatz 1 
Nummer 2 Waffen oder Munition gewerblich befördern oder lagern gelten die Verpflichtungen des § 36 
zur sicheren Aufbewahrung von Waffen. 

Soll die Waffe zum Zweck des Transports erlaubnisfrei (§ 12 Absatz 3) geführt werden, so ist auch hier 
der Name des Überlassenden, der Name des nach § 12 Absatz 1 Nummer 2 Besitzberechtigten und das 
Datum der Überlassung in einem Beleg festzuhalten (vgl. § 38 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e). Es wird 
empfohlen, diese Bescheinigung in jedem Fall des Überlassens auszustellen. 

Für den gewerbsmäßigen Transport im Inland gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Die 
Mengenangaben beziehen sich dabei auf die vom Versender dem Spediteur übergebenen Sendungen. 

Der Transport von Waffen in den nachfolgend genannten Mengen: 

 20 bis 99 Feuerwaffen der Kategorie A 

 20 bis 249 erlaubnispflichtige Feuerwaffen der Kategorien B bis D 

ist zulässig, wenn die nachfolgend genannten Sicherungsmaßnahmen gewährleistet werden: 

 Die Verpackung darf keine sichtbaren Hinweise auf die Art der Waren enthalten. 

 Die Verpackung muss so beschaffen sein, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen unterbunden wird. 

 Die Verpackung muss mit einem Etikett oder Ähnlichem versehen sein, durch das ein Öffnen 
erkennbar wird. 

 Die Spedition muss eine ständige Rückverfolgbarkeit der Ware gewährleisten. 



12.1.3 Die Anwendbarkeit der Freistellungsregeln in Absatz 1 Nummer 3 setzt voraus, dass der konkrete 
Umfang der durch die Weisungen des Berechtigten eingeräumten Befugnisse deutlich erkennbar und 
nachprüfbar ist. Ausreichend sind insoweit bei vertraglichen Weisungsverhältnissen die Bestimmungen 
des jeweiligen Vertrages, im Übrigen die Erklärungen des Berechtigten, die – wenn der Berechtigte z.B. 
wegen der räumlichen Distanz keine unmittelbare und zeitnahe Einwirkungsmöglichkeit auf den 
Weisungsunterworfenen hat – von der weisungsabhängigen Person in schriftlicher Form mitzuführen 
sind. 

Der Berechtigte darf dem Weisungsabhängigen nur die Befugnisse einräumen, die zur Erfüllung 
konkreter Aufgaben erforderlich sind. 

Insgesamt ist von einer auch zeitlich an konkrete Aufgaben gebundenen Freistellung auszugehen. 

12.1.3.1 Unter die Fallgruppe Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a fallen auch Prüfungen im Rahmen oder 
als Abschluss einer Ausbildung. 

Nach Buchstabe b können Sorgeberechtigte, die selbst nicht Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis 
sind, für ihre Schutzbefohlenen (minderjährige Jäger/Personen in der Ausbildung zum Jäger und 
Sportschützen) im Auftrag des schießsportlichen Vereins oder der jagdlichen Vereinigung Schusswaffen 
transportieren, wenn die übrigen Tatbestandsvoraussetzungen des § 12 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe 
b vorliegen. 

12.1.3.2 Das Überlassen von Vereinswaffen durch Schießsportvereine an neue Mitglieder für die 
gesamte Dauer des ersten Jahres nach Vereinseintritt ist nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b nicht 
zulässig (Verbot der Umgehung des § 14 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1). 

12.1.3.3 Die Möglichkeit der erlaubnisfreien Besitzdienerschaft seitens einer Privatperson, die nicht dem 
Bereich der Dienstwaffenträger zuzurechnen ist, wird – einem praktischen Bedürfnis folgend – auf den 
Bereich der Dienstwaffen nach Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c erweitert. 

12.1.3.4 Die Regelung in Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe d ermöglicht den erlaubnisfreien Erwerb und 
Besitz von – vom Gegenstand her erlaubnispflichtigen – Seenotsignalwaffen durch Charterer 
seegehender Schiffe vom Schiffseigner. Damit ist die Ausrüstung durch den Schiffseigner möglich. Wenn 
der Schiffseigner Seenotsignalwaffen nach Satz 1 nicht zur Verfügung stellt oder zur Verfügung stellen 
kann, ist für den Charterer eine Bedürfnisprüfung nach § 8 möglich. 

12.1.4 § 12 Absatz 1 Nummer 4 betrifft Fälle des Wiedererwerbs nach nur vorübergehendem (Buchstabe 
a) oder unfreiwilligem (Buchstabe b) Besitzverlust. Im Falle von Buchstabe b kommt es für die Erfüllung 
des Freistellungstatbestandes nicht darauf an, ob das Abhandenkommen schuldhaft erfolgte. 

12.2 § 12 Absatz 2 stellt von der Erwerbs- und Besitzerlaubnispflicht von Munition und damit sowohl von 
dessen Dokumentation durch eine WBK als auch durch einen Munitionserwerbsschein frei. 

Als Nachweis der Berechtigung wird eine Bescheinigung nach § 38 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe e und 
eine Kopie der WBK empfohlen. 

Der Erwerb und Besitz von erwerbspflichtiger Munition durch beauftragte Helfer in der Weinbergshut 
von durch zum Erwerb und Besitz dieser Munition Berechtigten zum Zwecke des Vertreibens von Vögeln 
bedarf nach § 12 Absatz 2 Nummer 1 keiner Erlaubnis, wenn die Helfer in der Weinbergshut unter den 
Personenkreis des § 12 Absatz 1 Nummer 1a oder Nummer 3a fallen. 

Die in § 12 Absatz 2 Nummer 2 verwendeten Wörter „zum sofortigen Verbrauch lediglich auf dieser 
Schießstätte (§ 27)“ stellen klar, dass die Munition auf der Schießstätte verbleiben muss. 

12.3 Zu § 12 Absatz 3: Neben der Erlaubnispflichtigkeit des Führens, die für bestimmte Gegebenheiten 
durch § 12 Absatz 3 aufgehoben wird, sind besondere Führensverbote, insbesondere die der §§ 42 und 
42a, zu beachten. 



12.3.1 Im Falle des § 12 Absatz 3 Nummer 1 wird neben der Zustimmung des Hausrechtsinhabers 
gefordert, dass zum Führen einer Schusswaffe in fremdem Besitztum ein Bedürfnis (z.B. 
Bewachungsunternehmer oder Bewacher auf dem Grundstück des bewachten Objekts) vorliegen muss. 
Mit dieser Regelung soll einer missbräuchlichen Verwendung von Schusswaffen begegnet werden. 

Ein Bedürfnis in diesem Sinne ist festzustellen, 

 wenn eine Erwerbs- und Besitzerlaubnis erforderlich ist, nach Sinn und Zweck dieser Erlaubnis, 

 wenn für einen Berechtigten gehandelt wird (z.B. in den Fällen des § 12 Absatz 1 Nummer 3), 
nach Sinn und Zweck der dem Berechtigten erteilten Erlaubnis, 

 wenn für die Erteilung einer Erwerbs- oder Besitzerlaubnis der Nachweis eines Bedürfnisses nicht 
erforderlich ist, insbesondere im Fall des § 20 Absatz 2, nach dem Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Einräumung des Besitzrechts (z.B. besteht dieser im Falle des Erbenprivilegs darin, 
Waffen lediglich behalten und erhalten zu dürfen), 

 wenn es keiner Erwerbs- und Besitzerlaubnis bedarf, nach der Zweckbestimmung der Waffe nach 
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nummer 1.1. 

12.3.2 § 12 Absatz 3 Nummer 2 betrifft die Fälle, in denen jemand Schusswaffen von seiner Wohnung, 
seiner eigenen Betriebsstätte, seinem eigenen Geschäftsraum oder einem anderen eigenen befriedeten 
Besitztum zur Schießstätte, zum Ort der Instandsetzung oder in ein anderes befriedetes Besitztum, wo er 
sie mit Zustimmung des Hausrechtsinhabers bei sich haben soll, bringt oder von dort wieder  
zurückbringt. 

12.3.3 Wer Schusswaffen von einem Ort, also z.B. von seiner Wohnung zu einem anderen Ort befördern 
will, muss Folgendes beachten: 

12.3.3.1 Jäger  

dürfen Jagdwaffen auf dem Weg z.B. von ihrer Wohnung in das Revier zum Zwecke der befugten 
Jagdausübung, zur Ausbildung von Jagdhunden, zum Jagdschutz oder zum Forstschutz nicht 
schussbereit führen. Dies bedeutet, dass die Waffe nicht geladen sein darf (siehe Nummer 
12.3.3.2).  

Die Waffe kann jedoch zugriffsbereit sein, also z.B. ohne Futteral, z.B. auf der Rückbank eines 
Personenkraftwagens (PKW) auf einem Motorrad oder einem Fahrrad befördert werden. Dabei 
ist es unerheblich, ob es sich um Kurz- oder Langwaffen handelt, sofern diese Waffen zur 
Jagdausübung nach dem BJagdG nicht verboten sind. 

Ein Jäger darf Jagdwaffen nur zur befugten Jagdausübung einschließlich des Ein- und 
Anschießens im Revier, zur Ausbildung von Jagdhunden im Revier und zum Jagdschutz oder zum 
Forstschutz uneingeschränkt führen. Die Waffe darf also auch geladen sein. Auf § 13 Absatz 6 
und die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen gemäß Unfallverhütungsvorschrift (UVV-)Jagd 
wird hingewiesen. 

Der Jäger darf die Jagdwaffen auch im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten, z.B. auf dem 
direkten Hin- und Rückweg zum Jagdrevier zum Zwecke der befugten Jagdausübung führen, 
allerdings darf die Waffe nicht schussbereit sein. Sie darf lediglich zugriffsbereit sein. 

12.3.3.2 Beim Transport  

zum Schießstand oder Büchsenmacher weder schuss- noch zugriffsbereit sein; dies gilt auch für 
den Transport durch Jäger. 

Für die Fahrt zum Schießstand oder Büchsenmacher folgt daraus, dass die Schusswaffe im 
Fahrzeug am besten in einem (mit einem Zahlen- oder Vorhängeschloss) verschlossenen Futteral 
oder Waffenkoffer transportiert wird, da die Waffe dann auf jeden Fall „nicht zugriffsbereit“ im 



Sinne der Vorschrift ist. 

Soweit Waffen in unverschlossenen Behältnissen transportiert werden, sind sie nur dann „nicht 
zugriffsbereit“, wenn sie nicht innerhalb von drei Sekunden und mit weniger als drei 
Handgriffen unmittelbar in Anschlag gebracht werden können, vgl. BT-Drs. 16/8224, S. 32 f. 
(weil sie sich während der Fahrt im Kofferraum eines Fahrzeugs befindet). 

Wer Schusswaffen im Fahrzeug auf Reisen beispielsweise zu einer weiter entfernten 
Jagdveranstaltung transportiert, muss stets gemäß § 36 Absatz 1 Satz 1 die erforderlichen 
Vorkehrungen treffen, um zu verhindern, dass Waffen und Munition abhanden kommen oder 
Dritte sie unbefugt an sich nehmen.  

Darüber hinaus sind Schusswaffen grundsätzlich getrennt von der Munition aufzubewahren, 
sofern sie nicht in einem entsprechenden Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden (vgl. § 36 
Absatz 1 Satz 2). Welche Vorkehrungen konkret zu treffen sind, ist abhängig vom Einzelfall und 
vom verantwortungsbewussten Waffenbesitzer in der jeweiligen Situation abzuwägen.  

Dies bedeutet, dass ein Fahrzeug mit Schusswaffen nicht über einen längeren Zeitraum 
unbeaufsichtigt abgestellt werden darf und die Waffen nicht von außen erkennbar sein sollten.  

Bei Hotelübernachtungen ist die Waffe ggf. im Hotelzimmer oder Hotelsafe einzuschließen, 
damit sie nicht aus einem abgestellten Fahrzeug entwendet werden kann.  

Zusätzliche Sicherungen an der Schusswaffe in Form von Abzugs- oder Waffenschlössern sind 
eine sinnvolle Ergänzung. Sinnvoll sind jedenfalls auch die von der PTB zugelassenen 
elektronischen Sicherungssysteme. Ebenso kann die Entfernung wesentlicher Waffenteile (z.B. 
Schloss, Kammerstängel, Vorderschaft) sinnvoll sein. 

12.3.4 Von § 12 Absatz 3 Nummer 3 erfasst ist sowohl die Wintersportdisziplin Biathlon als auch die 
Sportart Sommerbiathlon. Die Begriffe „genehmigte Sportwettkämpfe“ und „festgelegte Wegstrecken“ 
machen deutlich, dass es auf organisatorische Erfordernisse hinsichtlich des konkreten Ereignisses und 
des konkreten Parcours ankommt. „Genehmigt“ bedeutet, dass die Sportart nach einer genehmigten 
Sportordnung abläuft. Als Sportwettkampf ist auch das Training anzusehen. 

12.3.5 Keines Waffenscheins für das Führen einer Signalwaffe bedürfen nach der Regelung in § 12 Absatz 
3 Nummer 4 u. a. die Bergwacht und Führer von Wasserfahrzeugen, wenn sie eine erlaubnispflichtige 
Signalwaffe an Bord mitführen wollen. 

Die Freistellung für Not- und Rettungsübungen gilt auch für und im Zusammenhang mit Einsätzen im 
Ernstfall. Die Befreiungen nach § 12 Absatz 3 Nummer 3 bis 5 gelten auch bei öffentlichen 
Veranstaltungen im Sinne von § 42. 

  



WaffG § 42a Verbot des Führens von Anscheinswaffen ... 

 

(1) Es ist verboten 

1. Anscheinswaffen,  
2. .. 

zu führen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

1. für die Verwendung bei Foto-, Film- oder Fernsehaufnahmen oder Theateraufführungen, 
2. für den Transport in einem verschlossenen Behältnis, 
3. für das Führen der Gegenstände nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, sofern ein berechtigtes Interesse 

vorliegt. 

Weitergehende Regelungen bleiben unberührt. 

(3) Ein berechtigtes Interesse nach Absatz 2 Nr. 3 liegt insbesondere vor, wenn das Führen der 
Gegenstände im Zusammenhang mit der Berufsausübung erfolgt, der Brauchtumspflege, dem Sport oder 
einem allgemein anerkannten Zweck dient. 

 
WaffVwV zu§42a WaffG  Verbot des Führens von Anscheinswaffen ... 

 

42a.1 § 42a erweitert das Führensverbot für Anscheinswaffen. Deren Transport ist nur noch in einem 
verschlossenen Behältnis (z.B. in einer eingeschweißten Verpackung oder in einer mit Schloss 
verriegelten Tasche) vom Erwerbsort zu oder zwischen befriedetem Besitztum möglich. Auf diese 
Weise sollen für den Transport von Anscheinswaffen hohe Hürden aufgebaut werden. Inhaber von 
Anscheinswaffen sollen es wesentlich schwerer haben, diese außerhalb des eigenen befriedeten 
Besitztums zu benutzen. Die hohe Hürde für den Transport von Anscheinswaffen ist ein Beitrag zu ihrer 
gesellschaftlichen Ächtung. 

  



WaffG § 13 Erwerb und Besitz durch Jungjäger 

 

(7) Inhabern eines Jugendjagdscheines im Sinne von § 16 des Bundesjagdgesetzes wird eine Erlaubnis (8) 
Personen in der Ausbildung zum Jäger dürfen nicht schussbereite Jagdwaffen in der Ausbildung ohne 
Erlaubnis unter Aufsicht eines Ausbilders erwerben, besitzen und führen, wenn sie das 14. Lebensjahr 
vollendet haben und der Sorgeberechtigte und der Ausbildungsleiter ihr Einverständnis in einer von 
beiden unterzeichneten Berechtigungsbescheinigung erklärt haben. Die Person hat in der Ausbildung die 
Berechtigungsbescheinigung mit sich zu führen. 

 

WaffVwV zu§ 13 WaffG : Erwerb und Besitz durch Jäger 

 

13.7 Inhabern von Jugendjagdscheinen im Sinne des § 16 BJagdG wird eine Erlaubnis zum Erwerb und 
Besitz von Schusswaffen und der dafür bestimmten Munition nicht erteilt. 

Unter Berücksichtigung der jagdgesetzlichen Vorgaben, wonach ein Jugendjagdschein nur zur Ausübung 
der Einzeljagd in Begleitung eines jagdlich erfahrenen Erziehungs- bzw. Sorgeberechtigten oder einer von 
diesem schriftlich beauftragten, jagdlich erfahrenen Aufsichtsperson berechtigt, dürfen 
Jugendjagdscheininhaber für die Dauer der Jagdausübung bzw. des jagdlichen Übungs- und 
Wettkampfschießens im erforderlichen Umfang Jagdwaffen und die dafür bestimmte Munition führen 
und damit schießen (§ 13 Absatz 7 Satz 2). 

Insbesondere dürfen sie auch Schusswaffen anderer Berechtigter (Leihwaffen) im Zusammenhang mit 
diesen Tätigkeiten nicht schussbereit führen; z.B. also auch Jagdwaffen und Munition auf dem Weg zur 
Jagdausübung bzw. zur Schießstätte (insoweit auch ohne jagdlich erfahrene Aufsichtsperson) getrennt 
und nicht zugriffsbereit ohne behördliche Erlaubnis transportieren (siehe dazu auch Nummer 12.1.1). 

 

 

 

 

WaffG §21 regelt das Waffengewerber, §27 Bewachungsunternehmen und die §§29 bis 32 
regeln den Transport bezüglich Verbringen und Mitnahme von Waffen oder Munition in den, 
durch den oder aus dem Geltungsbereich des Gesetzes (dauerhafter Im-/Export bzw. Reisen 
mit Waffen und werden hier nicht betrachtet. 

 
 
Die Zitate stammen original aus den verlinkten Seiten des WaffG, AWaffV und der WaffVwV mit 
Datum vom 08.04.2015. 
 
 
Unterstreichungen, Farbwahl und Anmerkungen in Klammern von Katja Triebel. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbreitung mit Quellangaben ist zulässig. 


